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Kunst im Rechtsstaat
Das erste umfassende Handbuch zum Kultur- und Kunstrecht

CHRISTOPH HEIM

Seien es Probleme mit dem Urhe-
berrecht oder die Gesetzgebung 
im Bereich der Kulturfördeung: 
Die Welt der Kunst und Kultur 
wird zunehmend verrechtlicht. 
Nun gibt es ein Handbuch dazu.

Die schweizerische Rechtspre-
chung in den Bereichen Kultur und 
Kunst wird im Handbuch «Kultur, 
Kunst, Recht» erstmals zusammen-
fassend vorgestellt. Das 1436 Seiten 
schwere Werk entstand unter der Lei-
tung der Kunstanwälte und Universi-
tätsdozenten Peter Mosimann (Ba-
sel) und Marc-André Renold (Genf) 
sowie des Juristen Andrea Raschèr 
(Zürich), der zehn Jahre im Bundes-
amt für Kultur als Experte für Kultur-
recht tätig war. Es umfasst 14 Kapi-
tel, die von rechtsphilosophischen 
Fragen über rechtliche Aspekte der 
Kulturförderung, Vertragsrecht im 
Kunsthandel bis zu Urheberrechts-
fragen in Kunst, Theater, Musik, Lite-
ratur reichen.

Das Standardwerk versammelt 
ausgewiesene Experten, von denen 
jeder auf seine Weise sein Thema an-
packt, was das Buch nicht nur infor-
mativ, sondern äussert di! erenziert 
und abwechslungsreich macht. Die 
einen referieren neutral einen recht-
lichen Status quo, andere suchen ei-
nen historischen Ansatz, dritte setzen 
sich kritisch mit der Rechtssprechung 
auseinander. 

So etwa Peter Mosimann und 
sein Co-Autor Felix Uhlmann. Sie kri-
tisieren im Abschnitt über Kunst und 
Grundrechte scharf, dass in der 
Schweiz die Gerichte ohne den Bei-
zug von Experten über Kunstwerke 
urteilen. Dieser sei aber absolut not-
wendig, fi nden sie, da nur wenige 
Richter über die kunsthistorische 
Kompetenz verfügten, um ein Urteil 
zu fällen. Der Artikel fordert einen 
sehr weitgehenden Schutz der künst-
lerischen Freiheit und kommt zum 
Schluss, geringe Rechtsverstösse sei-
en im Interesse der Kunstfreiheit hin-
zunehmen. In Wirklichkeit hat die 
Kunst aber, wie die Autoren konsta-

tieren, im Konfl ikt mit dem Persön-
lichkeitsrecht in der Schweiz regel-
mässig den Kürzeren gezogen.

ÜBERSICHT. Im Kapitel über nationa-
le Kulturpolitik und internationales 
Handelsrecht zeigen Andrea Raschèr 
und David Vitali, was Gatt, Uruguay-
Runde, Unesco, WTO und Gats zur 
Verrechtlichung des Bereichs beige-
tragen haben und umschreiben die 
Strategie der Schweiz in laufenden 
Verhandlungsrunden: Die Schweiz 
will «dahingehend wirken, dass sie 
weiterhin in der Lage bleibt, die we-
sentlichen Merkmale ihrer Kulturpo-
litik fortzusetzen, um so die sprachli-
che und kulturelle Vielfalt des Landes 
zu erhalten». Besondere Bedeutung 
sprechen sie der Unesco-Konvention 
von 2005 zu. Sie billige der Kultur 
eine zentrale Rolle zu und sei ein 
wichtiges Instrument, um «das Recht 
auf eigene Geschichten und Bilder im 
Rahmen künftiger handelspoliti-
scher Diskussionen zu verteidigen».

Der Abschnitt über Kulturförde-
rung, den Raschèr zusammen mit 
Uhlmann und Christoph Reichenau 
geschrieben hat, gibt eine Übersicht 
über Förderung auf allen Ebenen 
des Staates. Die Entwicklung des 
Eidgenössischen Kulturförderungs-
gesetzes wird kritisch kommentiert. 
Der erstaunt nicht, hat Raschèr die 
Arbeiten doch unter dem ehemali-
gen Direktor des Bundesamtes für 
Kultur, David Strei! , begonnen. 
Raschèrs Nachfolger Marc Wehrlin 
führte sie unter der Leitung des am-
tierenden Direktors Jean-Frédéric 
Jauslin weiter. Raschèr kommt zum 
Schluss:  «Zentrale Anliegen wurden 
sukzessive abgebaut, wie zum Bei-
spiel eine wirkliche Zusammenar-
beit der verschiedenen bundesstaat-
lichen Ebenen, die Unterstützung 
herausragender Kultureinrichtun-
gen, die soziale Sicherheit der Kul-
turscha! enden und eine klare Auf-
gabenteilung der Bundesakteure». 
In Bezug auf die Pro Helvetia wird 

festgehalten, dass im Gesetz «den 
Eigenheiten einer ö! entlichrechtli-
chen Stiftung nicht Rechnung getra-
gen» werde, die Stiftung drohe «ihre 
selbstständige Fundierung und 
Selbstbestimmung zu verlieren».

MATERIALFÜLLE. Das Kapitel über 
den Kulturgütertransfer stellt die 
komplizierte Rechtslage anhand 
mehrerer Beispiele detailliert dar. 
Festgehalten wird unter anderem, 
dass im Fall der Improvisation 10 
von Wassily Kandinsky «aufgrund 
der Umstände und der Vergangen-
heit (des Verkäufers) Möllers Beye-
ler auf jeden Fall hätte Verdacht 
schöpfen müssen. Zum Prozess kam 
es indes nicht: Die Parteien einigten 
sich vor der Verhandlung in einem 
aussergerichtlichen Vergleich.» Im 
Ausblick wird festgehalten, «dass 
noch immer Raubkunst in Banktre-
soren und privaten Sammlungen 
vorhanden ist. Die Bergier-Kommis-
sion verpasste seinerzeit die einma-
lige Chance, konsequent und unter 
Einsatz der ihr gewährten rechtli-
chen Mittel bei privaten Sammlern 
und vor allem Händlern, die seiner-
zeit aktiv waren, bzw. deren Rechts-
nachfolgern, mit der nötigen Durch-
setzungskraft zu recherchieren».

Weitere Kapitel widmen sich der 
rechtlichen Situation des Architek-
ten, des Regisseurs oder Intendan-
ten, den Urheberrechten im Bereich 
der Popmusik, des Films und der Li-
teratur und schliesslich interessie-
ren auch steuerrechtliche Aspekte. 
Das Werk bringt eine Fülle von Ma-
terial, arbeitet unzählige Rechtsfäl-
le nochmals auf, die in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten in der 
Schweizer Ö! entlichkeit diskutiert 
wurden. Es hat nicht nur Juristen 
als Leser verdient, sondern ist so ge-
schrieben, dass es ganz allgemein 
von Kunst- und Kulturinteres sierten 
mit Gewinn gelesen werden kann.
>  Mosimann/Renold/Raschèr (Hrsg.): 

«Kultur, Kunst, Recht», Helbing Lich-
tenhahn Verlag 2009, 398 Franken

«World of Warcraft», das ist in 
seinen Augen ein «Kinderspiel», 
sondern «brutalere Games». Ist 
er süchtig? «Naja … Ich glaube 
nicht», lautet seine Antwort. Sein 
Kollege legt den Kopf schief. «Ich 
fi nde, du spielst ziemlich viel. Du 
solltest da schon aufpassen.» 
Verlegenes Schweigen. 

STECKER RAUS... ODER? Den 
Stecker rausziehen ist eine Mög-
lichkeit. Verbote sind eine zwei-
te. Die Liste der politischen Vor-
stösse für Verbote von sogenann-
ten «Killergames» wird immer 
länger. Zurzeit ist eine Motion 
von SP-Nationalrätin Evi Alle-
mann im Ständerat hängig. Sie 
fordert ein Verbot von gewalttä-
tigen Spielen. Der Nationalrat 
hat dem Vorstoss im vergange-
nen Sommer zugestimmt. 

Der Workshop der Medien-
falle setzt an einem anderen 
Punkt an und bietet eine dritte 
Lösung: Die Schulung von Erzie-
hungspersonen in Bezug auf 
Web inhalte. Keine grosse politi-
sche Debatte wird hier geführt – 
sondern kleine Handlungen wer-
den eingeübt. Es geht darum, die 
Materie kennenzulernen und 
Wege zu fi nden, auf die Medien-
nutzung von Jugendlichen zu 
reagieren. Nicht mit Verboten, 
sondern mit Interesse und einer 
eigenen Meinung.

Die Workshop-Teilnehmer 
beschäftigen sich berufl ich oder 

privat mit dem Internetkonsum 
von Jugendlichen. Sekundarleh-
rer sind da, Schulsozialarbeiter, 
eine Landrätin, Mütter, Väter. Sie 
alle sind mit jungen Leuten kon-
frontiert, die täglich in virtuelle 
Welten abtauchen, manche stun-
denlang. Die Erwachsenen möch-
ten verstehen, was in dabei ge-
schieht. Nur: Was passiert genau 
beim Gamen, wie fühlt es sich an, 
im virtuellen Raum zu kämpfen 
oder zu fl iegen? Das wissen die 
meisten Erwachsenen nicht. Sie 
haben es schlicht noch nie ver-
sucht.

Oliver Steiner von der Fach-
hochschule Nordwestschweiz 
hat in seinem Bericht «Neue Me-
dien und Gewalt» im Auftrag des 
Bundes Zahlen dazu zusammen-
getragen: Mehr als die Hälfte der 
Eltern kennt nicht alle Spiele, die 
ihre Kinder nutzen. 38 Prozent 
der Eltern sprechen nicht mit ih-
ren Kindern über Fernseh- und 
Spielkonsum. Sie sind «Digital 
Immigrants», Fremde, die sich in 
virtuellen Welten nur mühsam 
zurechtfi nden. Die Kinder sind 
«Digital Natives», die mit neuen 
Medien aufwachsen. 

Laut einer deutschen Studie 
nutzen 90 Prozent der Jugendli-
chen das Internet täglich. 50 Pro-
zent der befragten Buben und 22 
Prozent der befragten Mädchen 
spielen mehrmals wöchentlich 
Online-Spiele. In vielen Fällen 
unbeaufsichtigt: Laut Steiners 
Bericht haben 28 Prozent der 
11- bis 14-Jährigen einen eige-

nen Computer im Zimmer, etwa 
die Hälfte davon verfügt über ei-
nen eigenen Internetanschluss. 
Eine andere deutsche Studie hat 
ergeben, dass Kinder unter 14, 
die einen eigenen Computer im 
Zimmer haben, viermal häufi ger 
Games spielen, die erst ab 16 
Jahren zugelassen sind. 

ZEITLIMITEN. Konkrete Reaktio-
nen hängen von konkreten Fäl-
len ab. Das zeigt im Workshop 
die Diskussion über Zeitlimiten 
beim Spielen. «Eine Stunde wür-
de ich erlauben», fi ndet eine 
Kursteilnehmerin. Später am 
Abend versteht sie, dass eine 
Stunde in «World of Warcraft» 

kurz ist. Dass man den Anschluss 
an die anderen Spieler verliert, 
wenn man zu schnell wieder aus 
dem Spiel aussteigt. Dass viel-
leicht vier Stunden am Wochen-
ende und drei am Mittwoch-
nachmittag sinnvoller sind als 
täglich eine Stunde.  

Das sind simple Überlegun-
gen, aber sich mit ihnen ausein-
anderzusetzen, ist entscheidend, 
damit Erziehungspersonen wie 
Eltern oder Lehrer mit jugend-
lichen Online-Spielern ins Ge-
spräch kommen können. Und 
dieses Gespräch ist notwendig, 
nicht nur, wenn es um Spielsucht 
geht, sondern auch beim Thema 
Gewalt. Steiners Bericht kommt 

zum Ergebnis, dass brutale On-
line-Spiele an sich keine Ursache 
sind für Jugendgewalt. Erst wenn 
es zu einer Kumulation von Prob-
lemen im sozialen Bereich 
kommt, können solche Spiele Ag-
gressionen fördern. Fehlende 
Medienkompetenz von Eltern ist 
ein Faktor, der das begünstigt.  

RETTUNG NICHT NÖTIG. Sich
diese Kompetenz anzueignen,
ist nicht ganz leicht. Die Frau
mit den hennaroten Locken sucht 
sich noch immer als Y-Falle
ihren Weg durch die virtuelle 
Welt. «Muss ich jetzt jeman-
den retten?» fragt sie, als ein
 kleines Wesen ihren Weg auf dem 

Bildschirm kreuzt. «Nein, ist 
schon okay», sagt der Teenager, 
der hilfsbereit neben ihr steht. 

Die Spielzeit ist um. Hats 
Spass gemacht? «Nein, war eher 
anstrengend», sagt die Frau. «Um 
richtig reinzukommen, müsste 
ich jetzt noch zwei Stunden wei-
terspielen.» Die Jugendlichen im 
Raum grinsen. Und schweigen 
höfl ich. 
>  Workshop heute Dienstag, 

26. Januar, 18. bis 20.30 Uhr. 
Eintritt: 19 Franken. Anmeldung 
 erforderlich. Infos unter  
www.medienfalle.ch 

>  Bericht «Neue Medien und 
 Gewalt» von Oliver Steiner:

www.baz.ch/go/neuemedien

Wille zur 
Veränderung
Diskussionen über die Zukunft des 
Schweizer Films in Solothurn

ANNETTE SCHARNBERG, Solothurn

Beispielfall für Kunstrechtler. Kandinskys «Improvisation 10». Foto Pro Litteris

«Hurra,
 mein erster Mord»
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An den Solothurner Filmtagen stehen nicht nur 
die bereits fertiggestellten Schweizer Filme im 
Mittelpunkt. In Diskussionsrunden und Infor-
mationsveranstaltungen werden auch die Be-
dingungen des Filmschaffens thematisiert.

Auf den Berg der Wahrheit, den «Monte Verità» 
hatte die  SRG SSR idée suisse im August 2009 44 
Filmscha! ende geladen. Sie sollten sich überlegen, 
was zu tun sei, «um dem Schweizer Film eine erfolg-
reiche Zukunft zu geben». Am Freitag stand deshalb 
an den Solothurner Filmtagen die Veranstaltung 
«Monte Verità – Empfehlungen für einen erfolgrei-
chen Schweizer Film» auf dem Programm. 

Antworten hatten die Initiatoren und Beteilig-
ten in Solothurn noch nicht zur Hand. Dafür jede 
Menge weitere Fragen, die schliesslich zur Bildung 
von sechs Arbeitsgruppen führten. Diese sollen im 
nächsten halben Jahr Empfehlungen zu Themen 
wie Ausbildung, Förderungsmodellen, Vernetzung 
der Filmscha! enden und Zusammenhalt der Bran-
che ausarbeiten. Im Publikum anwesende Ausbild-
ner der Schweizer Filmschulen gaben sich brüs-
kiert, da keiner von ihnen aufgefordert wurde, an 
den Arbeitsgruppen teilzunehmen. Immerhin wird 
mit der Gruppe «Monte Verità» der Wille zu Verän-
derungen signalisiert. Ob dabei Konstruktives ent-
steht, erfährt man ho! entlich diesen Sommer.

KONZEPTE. Gestern Montag sollte nun das Bundes-
amt für Kultur (BAK) über Förderkonzepte infor-
mieren. Doch auch hier gab es kaum Konkretes zu 
erfahren. Während Anne-Catherine de Perrot vom 
Bundesamt beauftragt wurde, die bisherigen Kon-
zepte (2007–2010) zu evaluieren, deren Ergebnis-
se kommenden April vorliegen werden, sass mit 
Thomas Geisser der Präsident einer neuen Arbeits-
gruppe auf der Bühne, die den Auftrag hat, neue 
Konzepte für die kommende Legislaturperiode 
(2011–2015) zu erarbeiten. Nach bisher einer Sit-
zung konnte Geisser vor allem Schwierigkeiten bei 
der Drehbuchentwicklung und der Phase vor der 
Produktion eines Filmes benennen. Weiter will man 
sich verstärkt um den Nachwuchs und um Proble-
me wie die Digitalisierung der Kinos kümmern.

Die Vielzahl an Arbeitsgruppen macht skep-
tisch, und Nicolas Bideau, Leiter der Sektion Film 
des BAK spricht aus, was man denkt: «Am Anfang 
war «Monte Verità» so etwas wie eine Gruppenthe-
rapie. Aber nun wird konkret gearbeitet.» Die Ar-
beitsgruppen vom «Monte Verità» und die Arbeits-
gruppe für Filmförderungskonzepte, die sich aus 
Mitgliedern der Eidgenössischen Filmkommission 
zusammensetzt, sollen sich in diesem Sinne gegen-
seitig befruchten.

Sachkundige Anleitung. Jugendliche erklären Erwachsenen Online-Spiele (vorne: CVP-Landrätin Christine Gorrengourt). Foto B. Matthiessen


